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Wie ist die Positionierung der Schwyzer Kor-
porationen in der neuen Kantonsverfassung?

� wird realisiert

Vorläufiger Wortlaut der neuen 
Verfassungsbestimmung

1. Formell eigener Verfassungsartikel

Forderungskatalog der Korporationen an 
die Verfassungskommission (VK)

Fazit: Erfreuliches Ergebnis dank zielstrebiger Vorarbeiten

2. Körperschaften des kantonalen 
öffentlichen Rechts

3. Bestandesgarantie

4. Substanzerhaltungsgebot im Sinne der 
Erhaltung der nachhaltigen Ertragskraft

5. Organisations-, Verwaltungs- und 
Nutzungsautonomie

6. Privatautonomie bei Vertragsabschlüssen

7. Aufsicht des Regierungsrates wie auch 
die Zuständigkeit der Verwaltungsjustiz 
auf öffentlichrechtliche Bereiche 
beschränken

� Korporationen sind selbständige 
Körperschaften des kantonalen 
öffentlichen Rechts

� Ihr bisheriger Bestand und ihre 
Selbstverwaltung im Rahmen der 
Rechtsordnung ist gewährleistet

� Sie verwalten und nutzen ihre Güter 
selbständig und nachhaltig

� ---

� ---

����

����

����

����

����

o
o


